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In der Strafsache 
 
 
gegen 
 
 
M o l l a t h  Gustl Ferdinand 
 
 
 
 
ergänze ich meine gestrige Beschwerde mit der Klarstellung, dass sie sich nicht gegen die als 
„Vermerk“ bezeichnete Erklärung der Vorsitzenden Richterin richtet, sondern gegen die aus 
dem Inhalt des Vermerks hervorgehende, offenbar von allen Mitgliedern der Strafkammer 
getragene Kundgebung des Entschlusses, zur Zeit nicht über den gemäß § 360 Abs. 2 StPO 
gestellten Antrag auf Unterbrechung der Strafvollstreckung befinden zu wollen. Die Auf-
rechterhaltung der Unterbringung trotz handgreiflicher Erfolgsaussichten der beiden Wieder- 
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aufnahmeanträge ist eine Beschwer, die durch die angekündigte Arbeitsverweigerung der 
Kammermitglieder aufrechterhalten bleibt. So etwas ist in der Strafprozessordnung nicht 
vorgesehen. Entscheidungen, durch welche ein Antrag abgelehnt wird, sind mit Gründen zu 
versehen (§ 34 StPO). Handelt es sich um Entscheidungen, die außerhalb einer Verhandlung 
ergehen, sind diese durch Beschluss in Schriftform niederzulegen. 
 
 
Die durch den „Vermerk“ kundgetane Sachlage, durch welche die Beschwer des Beschuldig-
ten andauert, rechtfertigt deshalb die Beschwerde, da „die Unterlassung der Beschlussfassung 
eine stillschweigende Entscheidung enthält“ 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rechtsanwalt 
 
 

 
1 OLG Nürnberg in einer Entscheidung vom 21.5.1948 – HESt 2, 152, 153. 


